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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.03.1928 

Geschäftszahl 

0668/27 

Rechtssatz 

Der eigenjagdberechtigte Grundbesitzer, der außer seinem Eigenjagdgebiete in der betreffenden Gemeinde keine 
Grundstücke besitzt, die einen Bestandteil des Gemeindejagdgebietes bilden, ist zur Rekursführung gegen die 
Zuweisung der Gemeindejagd an den Ersteher nicht legitmiert. 


